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Zertifizierungsprogramm Fachkraft für Personenschutz (UE 400)  

Zertifizierungsanforderungen  

Grundvoraussetzungen Erst-Zertifizierung Re-Zertifizierung (alle 3 Jahre) Nachweise 

1. Allgemein:  

▪ Vollendetes 18. Lebensjahr  
▪ einwandfreier Leumund (Strafregister) 
▪ Führerschein B  
▪ Deutsch B2  
▪ Keine behördlichen Waffeneinschränkungen 
▪ Schriftliche Zustimmung / Haftungsausschluss über die 

körperliche und physische Gesundheit (ärztl. Attest) 

2. Erfolgreicher Nachweis der Teilnahme (80%) an den 
4 Ausbildungs-Modulen (je 7 Tage) innerhalb von 24 
Monaten an der CAMPUS Security & Training Group 
GmbH, sowie die positive Bewertung der Ausbildungsleiter 
nach jedem absolvierten Einzelmodul oder eine 
gleichwertige Ausbildung. (Anwesenheit von mindestens 100% 

erforderlich.).  
 
3. Das Prüfungsmodul (Modul 5) erstreckt sich über 7 Tage  
und wird durch eine Fachkommission abgenommen. Diese 
Kommission besteht aus internen und externen 
Fachspezialisten. (Anwesenheit von mindestens 100% 

erforderlich.) 

 
1. Praktische Prüfung in Modul 5: 
Tag 1: Erstellung eines Sicherheitskonzeptes 
Tag 2-5: Operative Durchführung eines 
Personenschutzauftrages 
Tag 6: Schießüberprüfung, körperliche 
Leistungsüberprüfung 
Tag 7: Schriftliche und mündliche Prüfung 
 
Bei positivem Abschluss erfolgen die 
Ausmusterung und die abschließende 
Zertifizierungsprüfung durch den TÜV 
AUSTRIA:  
 
2. Schriftliche Prüfung bestehend aus 20 
offenen Fragen, max. 50 Pkt. Dauer von 120 
Minuten, mindestens 52% der Fragen (= 26 
Punkte) sind notwendig, um positiv zu sein.  
       
3. Fachgespräch bestehend aus 2 Fragen, 
Dauer von ca. 15 Minuten, Durchschnitt des 
Bewertungskatalogs müssen ein „Bestanden“ 
ergeben 

1. Antrag zur Re-Zertifizierung 
 

2. Nachweis von mind. 2 Jahren 
(innerhalb der Gültigkeitsdauer 
des Zertifikats) fachspezifischer 
Praxis im Sicherheitsgewerbe 
(Bestätigung durch den 
Arbeitgeber, Interimszeugnis, 
Stellenbeschreibung, 
Kundenbestätigung bzw. 
Selbsterklärung bei 
Selbstständigen) oder 
vergleichbarer Tätigkeit mit Bezug 
auf die Gewerbesparte 
„Sicherheit“ oder alternativ 
Fachgespräch. 

 

3. Nachweis von mindestens 60 
Unterrichtseinheiten fach-
spezifischer Weiterbildung an der 
CAMPUS Security & Training 
Group GmbH oder 
Vergleichbares. Oder alternativ 
schriftliche Prüfung. 

1. TÜV AUSTRIA-
Zertifikat 

und 

2. Öffentliches 
Internetverzeichnis 
 
Anm.: Die Gültigkeit 
aller TÜV AUSTRIA 
Personenzertifikate 
kann unter 
www.tuv.at/zertifikate-
pruefen abgefragt 
werden. 

 

Die laufende Überwachung der zertifizierten Personen erfolgt durch Rückmeldungen vom Umfeld.  
Gültigkeitsdauer der Zertifizierungsnachweise bis zum 31.12. des drittfolgenden Jahres nach der Zertifizierungsprüfung. 

Re-Zertifizierung erfolgt nach dem Nachweis der Anforderungen solange das Zertifikat nicht länger als 6 Monate abgelaufen war.  

Zertifizierungsentgelt: Erst- und Re-Zertifizierung € 400,- (exkl. USt.)  
Es gilt die AGB, Prüfungs-sowie Zertifizierungsordnung der TÜV AUSTRIA CERT GMBH zur Zertifizierung von Personen.  
Dieses Zertifizierungsprogramm ist bis auf Widerruf gültig.   

 


